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Norm

AuslBG;

FrG 1997 §10 Abs2 Z3;

FrG 1997 §36 Abs1;

FrG 1997 §36 Abs2 Z2;

FrG 1997 §38 Abs1 Z2;

Rechtssatz

Das von der belBeh dem Aufenthaltsverbot (ua) zu Grunde gelegte Fehlverhalten des Fremden nach dem AuslBG stellt

gemäß § 10 Abs. 2 Z. 3 FrG 1997 einen Versagungsgrund dar, der bereits vor Erteilung des genannten Aufenthaltstitels

eingetreten ist und der Niederlassungsbehörde bekannt war. Im Hinblick auf § 38 Abs. 1 Z. 2 FrG 1997 könnte das den

beiden, für die Beurteilung unter dem Blickwinkel des § 36 Abs. 2 Z. 2 FrG 1997 maßgeblichen Bestrafungen nach dem

AuslBG zu Grunde liegende Fehlverhalten des Fremden für sich allein die Erlassung eines Aufenthaltsverbotes nicht

rechtfertigen. Allerdings durfte dieses Fehlverhalten im Rahmen der Beurteilung des vom Fremden nach der Erteilung

der unbefristeten Niederlassungsbewilligung gesetzten (weiteren) strafbaren Verhaltens mit berücksichtigt werden.
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